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In den letzten Jahren sind die Zinsen für Bankguthaben immer weiter ge-
sunken und liegen teilweise bei 0 %. Vor diesem Hintergrund stellen einige 
Banken und Sparkassen ihren Kunden sog. Verwahrentgelte für Einlagen in 
Rechnung.

Mehrere Landgerichte kamen in ihren Urteilen jedoch zu der Entscheidung, dass die Ver-
wahrentgelte für Tagesgeld- und Girokonten den Kunden unangemessen benachteiligen 
und daher unzulässig sind. Das Landgericht Düsseldorf hat am 22.12.2021 in einem Fall 
entschieden, in dem eine Bank 0,5 % pro Jahr auf Einlagen über 10.000 € berechnete. 
In dem vom Landgericht Berlin am 28.10.2021 entschiedenen Fall berechnete eine Bank 
0,5 % pro Jahr auf Einlagen über 25.000 € bei Girokonten und über 50.000 € bei Ta-
gesgeldkonten.

Die beiden Urteile sind nicht rechtskräftig. Es bleibt abzuwarten, wie höhere Instanzen 
die Erhebung von Verwahrentgelten beurteilen.

In einem vom Thüringer Oberlandesgericht am 17.12.2021 entschiedenen 
Fall durfte ein Hotel infolge der vom Landratsamt Wartburgkreis erlassenen 
Allgemeinverfügung vom 19.3.2020 in der Zeit vom 19.3.2020 bis zum 
15.5.2020 keine Übernachtungen für touristische Zwecke anbieten. Aus dem 
zwischen der Hotelunternehmerin und einer Versicherung bestehenden Ver-
sicherungsvertrag, der sich auch auf Betriebsschließungsschäden erstreckt, 
verlangte sie eine Zahlung von 64.000 €.
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Das Thüringer Oberlandesgericht kam zu dem Urteil, dass die Unternehmerin auf Grund-
lage des Versicherungsvertrags und der vereinbarten Versicherungsbedingungen keinen 
Anspruch auf die Zahlung hat. Der Versicherungsfall war nicht eingetreten. Die verein-
barten Versicherungsbedingungen sahen nämlich eine Leistungspfl icht des Versicherers 
nur vor, wenn eine Behörde aufgrund des Infektionsschutzgesetzes den Betrieb bzw. 
eine Betriebsstätte schließt oder ein Tätigkeitsverbot gegen sämtliche Betriebsangehö-
rigen erlässt.

Ein solcher Fall lag hier nicht vor, weil der Hotelbetrieb nicht insgesamt untersagt wurde 
und weiterhin Übernachtungen zu nicht touristischen Zwecken, z. B. für Geschäftsrei-
sende, erlaubt waren. Der Anteil der Buchungen für geschäftliche Zwecke lag 2019 bei 
ca. 58 % und 2018 bei 56 %. Daher war auch nicht von einer faktischen Betriebsschlie-
ßung durch das behördliche Teilverbot auszugehen.

Praktikanten, die ein Pfl ichtpraktikum absolvieren, das nach einer hoch-
schulrechtlichen Bestimmung Zulassungsvoraussetzung für die Aufnahme 
eines Studiums ist, haben keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindest-
lohn. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Bundesarbeitsgerichts 
in ihrem Urteil vom 19.1.2022.

Der Ausschluss von Ansprüchen auf den gesetzlichen Mindestlohn umfasst nicht nur 
obligatorische Praktika während des Studiums, sondern auch solche, die in Studien-
ordnungen als Voraussetzung zur Aufnahme eines bestimmten Studiums verpfl ichtend 
vorgeschrieben sind. Dem steht nicht entgegen, dass – wie im entschiedenen Fall – die 
Studienordnung von einer privaten staatlich anerkannten Universität erlassen wurde.

Ein unentschuldigtes Fehlen eines Arbeitnehmers und eine eigenmächtige 
Urlaubsnahme sind geeignet, eine „fristlose“ Kündigung aus wichtigem 
Grund auszusprechen.

Ein Arbeitnehmer ist auch dann grundsätzlich nicht berechtigt, sich selbst zu beurlau-
ben oder freizustellen, wenn er möglicherweise einen Anspruch auf Erteilung von Urlaub 
oder eine Freistellung gehabt hätte. Ein solcher Anspruch ist im Wege des gerichtlichen 
Rechtsschutzes, ggf. im Wege einer einstweiligen Verfügung, durchzusetzen, nicht aber 
durch eigenmächtiges Handeln.

Eine europäische Richtlinie defi niert den Begriff „Arbeitszeit“ als „jede Zeit-
spanne, während der ein Arbeitnehmer … arbeitet, dem Arbeitgeber zur Ver-
fügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. Der Be-
griff „Ruhezeit“ wird als jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit defi niert.

So hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) zum einen in Bezug auf Bereitschaftszeiten 
an Arbeitsplätzen, die sich nicht in der Wohnung des Arbeitnehmers befanden, fest-
gestellt, dass es für das Vorliegen der charakteristischen Merkmale des Begriffs „Ar-
beitszeit“ entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer persönlich an dem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort anwesend sein und ihm zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls 
sofort seine Leistungen erbringen zu können.

In dem vom EuGH entschiedenen Fall verlangte ein Arbeitgeber von einem Betriebsfeu-
erwehrmann, dass dieser während der beiden 30-minütigen Pausen, die ihm während 
seines Schichtdienstes zustanden, erreichbar und binnen 2 Minuten einsatzbereit sein 
musste.

Die EuGH-Richter kamen zu der Entscheidung, dass es sich um Arbeitszeit handelt. Es 
ergibt sich aus einer Gesamtwürdigung der relevanten Umstände, dass die dem Arbeit-
nehmer während dieser Ruhepause auferlegten Einschränkungen von solcher Art sind, 
dass sie objektiv gesehen ganz erheblich seine Möglichkeit beschränken, die Zeit, in der 
seine berufl ichen Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, frei zu gestalten und 
sie seinen eigenen Interessen zu widmen.
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Am 26.11.2021 hat der Bundesrat einer Regierungsverordnung zugestimmt, 
die die Prüfung zum zertifi zierten Verwalter nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz (WEG) regelt. Rechtsgrundlage für die Verordnung ist die von 
Bundestag und Bundesrat im Oktober 2020 beschlossene Reform des WEG, 
die seit Dezember 2021 gilt.

Sie gibt allen Wohnungseigentümern ab dem 1.12.2022 den Anspruch auf Bestellung 
eines zertifi zierten Verwalters. Dieser muss vor einer Industrie- und Handelskammer 
durch eine Prüfung nachgewiesen haben, dass er über die notwendigen rechtlichen, 
kaufmännischen und technischen Voraussetzungen verfügt. Wer bereits am 1.1.2020 
Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft war, gilt noch bis zum 1.6.2024 als 
zertifi zierter Verwalter.

Im Rahmen der Verordnung bereiten die Industrie- und Handelskammern zurzeit die 
Prüfungen vor. Geplant ist der Beginn der Prüfungen ab dem 2. Halbjahr 2022.

Keinen Einfl uss hat eine Zertifi zierung bzw. fehlende Zertifi zierung auf die Gewerbe-
erlaubnis nach der Gewerbeordnung. Weder für die Erteilung der Erlaubnis noch für 
deren Erhalt ist die Zertifi zierung erforderlich.

Ein Architekt, der sich zur Erstellung einer Genehmigungsplanung verpfl ich-
tet, schuldet dem Auftraggeber gegenüber grundsätzlich eine dauerhaft 
genehmigungsfähige Planung. Zwar können die Parteien eines Architekten-
vertrags im Rahmen der Privatautonomie vereinbaren, dass und in welchen 

Punkten der Auftraggeber das Risiko übernimmt, dass die vom Architekten zu erstellende 
Planung nicht genehmigungsfähig ist. Von einer solchen Vereinbarung kann jedoch nur 
in Ausnahmefällen ausgegangen werden, etwa wenn sich der Bauherr bewusst über die 
Vorschriften des öffentlichen Baurechts hinwegsetzen oder diese bis an die Grenze des 
Möglichen „ausreizen“ will.

Ist die Planung des Architekten nicht dauerhaft genehmigungsfähig, ist das Architekten-
werk mangelhaft, unabhängig davon, ob er den Mangel zu vertreten hat. Soweit die 
Genehmigungsfähigkeit der Planung durch Nachbesserung erreicht werden kann, steht 
dem Architekten zwar das Recht zu, seine Planung nachzubessern. Der Auftraggeber ist 
aber nicht verpfl ichtet, die vertraglich vereinbarte Planung nachträglich in der Weise zu 
ändern, dass die geänderte Planung dauerhaft genehmigungsfähig ist.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 18.11.2021 entschiedenen Fall 
waren bei einem Vermieter die meisten Mietwohnungen an ein Kabelfern-
sehnetz angeschlossen, über das Fernseh- und Hörfunkprogramme übertra-
gen wurden. Ferner konnten auch andere Dienste wie Telefonate und Inter-
net genutzt werden. Das Entgelt, das der Vermieter für die Versorgung der 

Wohnungen mit Fernseh- und Hörfunkprogrammen über das Kabelnetz zahlte, legte er 
nach den Mietverträgen als Betriebskosten auf die Mieter um. Für die Mieter bestand 
keine Möglichkeit, während der Dauer des Mietverhältnisses die Versorgung ihrer Woh-
nungen mit Fernseh- und Hörfunksignalen zu kündigen.

Der BGH hat dazu entschieden, dass in Mietverträgen über Wohnraum vereinbart wer-
den darf, dass der Mieter für die gesamte Dauer des Mietverhältnisses an einen vom Ver-
mieter zur Verfügung gestellten kostenpfl ichtigen Breitbandkabelanschluss gebunden 
ist. Nach der seit dem 1.12.2021 geltenden Neuregelung im Telekommunikationsgesetz 
können Verbraucher zwar die Inanspruchnahme von Telekommunikationsdiensten im 
Rahmen eines Mietverhältnisses nach 24 Monaten beenden. Diese Neuregelung ist nach 
der Übergangsvorschrift aber erst ab dem 1.7.2024 anwendbar, wenn die Gegenleistung 
ausschließlich als Betriebskosten abgerechnet wird.

Nicht nur Eltern müssen ihren Kindern Unterhalt zahlen, solange diese zur 
Schule gehen oder sich noch in einer Ausbildung befi nden. Dieselbe Ver-
pfl ichtung kann auch die Großeltern eines Kindes treffen, wenn die Eltern 
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wegen mangelnder Leistungsfähigkeit keinen Unterhalt zahlen können oder sich der 
Unterhaltsanspruch rechtlich nur schwer durchsetzen lässt. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist nicht unterhaltspfl ichtig, wer bei Berücksichti-
gung seiner sonstigen Verpfl ichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines ange-
messenen Selbstbehalts den Unterhalt zu gewähren. Soweit ein Verwandter aufgrund 
des o. g. Grundsatzes nicht unterhaltspfl ichtig ist, hat der nach ihm haftende Verwandte 
(z. B. Großeltern) den Unterhalt zu gewähren.

Grundsätzlich gilt auch bei Bestattungen, dass derjenige die Rechnung zah-
len muss, der den Auftrag erteilt hat. Trotzdem können die Erben in An-
spruch genommen werden, auch wenn ein anderer den Bestatter beauftragt 
hat. Über die Art und Weise einer Bestattung entscheiden nicht zwangs-

weise die Erben, sondern die nächsten Angehörigen, es sei denn, der Verstorbene hat 
etwas anderes bestimmt. In den Landesgesetzen ist geregelt, wer von den Angehörigen 
vorrangig das Recht hat, über die Beisetzung zu entscheiden. 

Das Oberlandesgericht Koblenz (OLG) hatte in einem Fall zu entscheiden, bei dem der 
Sohn des Verstorbenen die Beerdigung organisierte. Der Sohn stellte allerdings fest, 
dass er nicht Alleinerbe war und forderte von den Erben den Ersatz der Kosten aus dem 
Nachlass. 

Das OLG kam zu der Entscheidung, dass dem Sohn die anfallenden Kosten von den 
Erben erstattet werden müssen. Entscheidend für den Umfang der Erstattungspfl icht 
ist die Lebensstellung des Verstorbenen. Sie umfasst diejenigen Kosten, die für eine 
angemessene und würdige Bestattung erforderlich sind. Vornehmlich geben dabei die 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des Verstorbenen den Ausschlag.

Telefonische Krankschreibung bis 31.3.2022: Zu Beginn der Pandemie 
konnten Ärzte ihre Patienten, die an leichten Atemwegserkrankungen litten, 

telefonisch bis zu 7 Kalendertage krankschreiben. Auch eine einmalige Verlängerung der 
Krankschreibung konnte telefonisch für weitere 7 Kalendertage erfolgen. Diese Sonder-
regelung galt bis Ende Mai 2020, wurde aber im Oktober 2020 wieder eingeführt. Sie gilt 
auch weiterhin, allerdings zunächst befristet bis zum 31.3.2022.

Reservierungsgebühr bei Immobilienkauf: Die Gebühr zur Reservierung einer Ei-
gentumswohnung muss zurückgezahlt werden, wenn der Kaufvertrag nicht zustande 
kommt. Dieser Entscheidung des Landgerichts Köln (LG) lag der nachfolgende Sachver-
halt zugrunde: Die Eigentümer einer Immobilie vereinbarten mit einem Kaufi nteressen-
ten die Zahlung einer Reservierungsgebühr in Höhe von 10.000 €. Notariell beurkundet 
wurde diese nicht. Der Immobilienkauf kam allerdings nicht zustande und der Kaufi nte-
ressent verlangte die Gebühr zurück.

Die Richter des LG entschieden zugunsten des Kaufi nteressenten. Sie führten aus, dass 
die Reservierungsvereinbarung wegen Formnichtigkeit unwirksam war. Sie hätte – ge-
nau wie das Grundstücksgeschäft – notariell beurkundet werden müssen.
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Kurz notiert

 Basiszinssatz: seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %
 (§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

 Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
 (§ 288 BGB seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
  (abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  (abgeschlossen ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

 Verbraucherpreis- 2022: Januar = 111,5  
 index: 2015 = 100 2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1;  
  August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; März =107,5; 
  Februar = 107,0 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


